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Kernarbeitszeiten Verkehrsanbindung Parkmöglichkeiten 
09.00-12.00 Uhr ab Mainz Hauptbahnhof Parkhaus Schillerplatz, 
14.00-15.00 Uhr Straßenbahnlinien für behinderte Menschen 
Freitag 09.00-12.00 Uhr Richtung Hechtsheim 50,52,53 Hofeinfahrt MdI, Am Acker 

Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz  
Postfach 3280 | 55022 Mainz 

 
Herrn ███ ████ 
██████████████████████████ 
 
  
█████████▍
███████████
█████████████

 
 

   
Schillerplatz 3-5 
55116 Mainz 
Telefon 06131 16-0 
Telefax 06131 16-3595 
Poststelle@mdi.rlp.de 
www.mdi.rlp.de 
 
1. Juli 2022 

Mein Aktenzeichen 
0831-0001#2022/0003-
0301 34 
Bitte immer angeben! 
 

Ihr Schreiben vom 
 

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
█████▍████▍
███████████████████████ 

Telefon / Fax 
██████-███▍
██████-█████▍

  

Antwortschreiben 

Sehr geehrte████████▍

hiermit bestätige ich den Eingang Ihres Antrags auf Auskunft nach dem 
Landestransparenzgesetz  (LTranspG)  vom  28.06.2022  beim  Ministerium  des  Innern 
und für Sport. 

Mittels  unseres  Multimedia-Messenger  "poMMes"  –  ein  Eigenprodukt  der  rheinland-
pfälzischen Polizei – kann eine direkte und vor allem sichere Kommunikation zwischen 
Dienststelle  und  Einsatzsachbearbeiter  vor  Ort  erfolgen.  Auf  diesem  Wege  können 
beispielsweise fahndungsrelevante Fotos von der Dienststelle direkt an die Beamtinnen 
und Beamten vor Ort übersandt werden. Dabei -und das ist wichtig- trägt poMMes den 
Anforderungen  an  den  Datenschutz  sowie  an  die  Sicherheit  im  Informations-  und 
Kommunikationsbereich umfassend Rechnung. 

Sie fragen nach Überprüfungen bzgl. der Sicherheit und/oder der 
Datenschutzkonformität des Polizeimessengers "poMMes" oder etwaige andere 
Überprüfungen. 

Aus folgenden Gründen muss Ihr Antrag bzgl. dieses letztgenannten Punktes 
abschlägig beschieden werden: 
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1. Wird durch die begehrte Auskunft die Informationssicherheit oder IT-Infrastruktur 

gefährdet, soll gem. § 14 Absatz 1 Nr. 7 LTranspG der Antrag abgelehnt werden. 

2. Die mit der Anfrage begehrten internen Vorschriften sind regelmäßig als 

Verschlusssachen eingestuft, sodass der Antrag zudem auf Grundlage des § 14 Absatz 

1 Nr. 5 LTranspG einer Beauskunftung nicht offensteht. 

Aus der Gesamtschau der vorgenannten Ablehnungsgründe erschließt sich, dass es 

sich bei der Informationssicherheit – auch und gerade bei Sicherheitsbehörden – um 

einen sensiblen und daher besonders schützenswerten Bereich der Landesverwaltung 

handelt. Die Veröffentlichung von Dokumentationen zur IT-Infrastruktur sowie IT-

Sicherheitskonzepten würde ein erhebliches Risiko für die Sicherheit der IT-Systeme 

und die in ihnen enthaltenen vertraulichen Datenbestände darstellen. 

Derartige Informationen würden bspw. wesentliche Hinweise auf eingesetzte Hard- und 

Software, Netzstrukturen und Kommunikationsverbindungen offenlegen, die gezielt 

Angriffe auf die IT-Systeme der Landesverwaltung ermöglichen könnten. Um keine 

Angriffspunkte für Sabotage zu liefern, dürfen derartige Dokumente nicht veröffentlicht 

werden. Dies umfasst auch Informationen über die zum Schutz der IT-Systeme 

veranlassten technischen und organisatorischen Maßnahmen, wie Fortbildungsinhalte 

oder Dienstanweisungen. 

Die von Ihnen gewünschten Auskünfte können daher voraussichtlich auch nicht zu 

einem späteren Zeitpunkt zugänglich gemacht werden. 

Ich bitte Sie aus den genannten Gründen um Verständnis für die Ablehnung Ihres 

Antrags in diesem Punkt. 

 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch 

erhoben werden. Der Widerspruch kann 1. schriftlich oder zur Niederschrift beim 

Ministerium des Innern und für Sport, Schillerplatz 3-5, 55116 Mainz, oder 2. durch E-

Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur an: mdi@poststelle.rlp.de erhoben 

werden. 

Unabhängig davon haben Sie gem. § 19 LTranspG die Möglichkeit, den 

Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, 
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Hintere  Bleiche  34,  55116  Mainz,  www.datenschutz.rlp.de,  anzurufen,  wenn  Sie  Ihr 
Recht auf Informationszugang als verletzt ansehen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 
████████▍████▍
>>Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.<< 
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